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4. Änderung des richterlichen Geschäftsverteilungsplans des 

Arbeitsgerichts Kempten 2024 

 

 

 
1) Die Kammer 3 wird im nächsten Turnus bei der Zuteilung von Einstweiligen 

Verfügungen (also bei Ga- und BVGa-Verfahren) einmal ausgelassen.  

 

2) Die Kammer 3 erhält danach in der Zeit bis 31.12.2024 hinsichtlich der Zuteilung von 

Einstweiligen (also bei Ga- und BVGa-Verfahren) jeweils drei reguläre Turni und 

wird bei jedem vierten Turnus einmal ausgelassen.  
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